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Köln, den 10.06.2026 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beabsichtigen, die in den hier zur Verfügung stehenden Vertragsunterlagen näher 
bezeichneten Leistungen nach den Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
im Wege einer Öffentlichen Ausschreibung gemäß § 9 UVgO zu vergeben. 

Wir bitten um Abgabe eines Angebotes zu den nachstehenden Bedingungen. 

 Ablauf der Frist zum Stellen von Bieterfragen 24.06.2026 
 Ablauf der Angebotsfrist 07.07.2026 – 12:00 Uhr 
 Ablauf der Bindefrist 15.08.2026 

Art, Umfang und Ort (Empfänger) der Leistungen, Bestimmungen zur Ausführungsfrist sowie alle 
sonstigen für die Abgabe eines Angebotes relevanten Angaben sind der Leistungsbeschreibung 
bzw. den Vertragsbedingungen zu entnehmen. 

Beachten Sie bitte bei der Erstellung Ihres Angebotes unbedingt die „Bewerbungsbedingungen“ 
(B.0 Bewerbungsbedingungen). 

Auftraggeber: 
Malteser Hilfsdienst e.V. 
Erna-Scheffler-Straße 2 
51103 Köln 

Kontakt- und Vergabestelle: 
abante Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG 
E-Mail: vergabeverfahren@abante.de 

Vergabenummer: 
196/26 (stets angeben!) 

An: 
alle am ausgeschriebenen Vertrag interessierten Unternehmen 

Aufforderung zur Angebotsabgabe 

Vergabeverfahrensart: 
Öffentliche Ausschreibung gem. § 9 UVgO 
Bezeichnung: 
Virtual Operation Support Team: Einsatz von Künstlicher Intelligenz - Proof of Concept und 
Erstellung eines Prototyps 
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Beachten Sie bitte, dass das Vergabeverfahren öffentlich gefördert wird. Es steht daher unter 
Finanzierungsvorbehalt. Bei Nichtvorliegen der benötigten öffentlichen Förderung behält sich der 
Auftraggeber die Aufhebung des Vergabeverfahrens – in den Grenzen des Vergaberechts, soweit 
es von ihm zu beachten ist – vor. 

Das Beschaffungsprojekt ist ohne Aufteilung in Lose ausgeschrieben.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Die Vergabestelle 


